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Entscheidend ist, dass der Regelungstext für den Bund durch eine Än-
derung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu § 55 BHO in 
Kraft gesetzt wird. Die Entscheidung darüber trifft die AG Haushalts-
recht der Obersten Bundesbehörden, in der die Beauftragten für den 
Haushalt der jeweiligen Obersten Bundesbehörden vertreten sind. 

(4) Das Inkrafttreten der Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften zu § 55 BHO (und damit auch die entsprechende Verweisung 
der UVgO) auf Bundesebene wird unmittelbar nach dem Inkrafttreten 
des „Begleitgesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanz-
ausgleichsystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrecht-
licher Vorschriften“ erfolgen. In diesem Gesetz werden auch § 30 
HGrG und § 55 BHO geändert und die öffentliche Ausschreibung und 
die beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb gleichge-
stellt.

II.

(1) Hiermit gebe ich das HVA L-StB, Ausgabe April 2017, bekannt 
und bitte, unter Beachtung des Hinweises unter I. Nr. (3), ab sofort für 
alle neu eingeleiteten Vergabeverfahren im Bereich der Bundesfern-
straßen danach zu verfahren.

(2) Die Richtlinientexte des aktuellen HVA L-StB werden als pdf-
Datei, die Vordrucke als Word-Datei auf der Homepage des Bundes-
ministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur veröffentlicht. Die 
Dateien können unter 

http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StB/handbuch-fuer-die-
vergabe-und-ausfuehrung-von-lieferungen-und-leistungen-im-
strassen-und-brueckenbau.html

eingesehen und heruntergeladen werden.

(3) Im Interesse einer einheitlichen Handhabung empfehle ich, das 
HVA L-StB, Ausgabe April 2017, auch für die in Ihrem Zuständig-
keitsbereich liegenden Straßen einzuführen. Ich würde es begrüßen, 
wenn Sie den kommunalen Straßenbauverwaltungen eine entspre-
chende Anwendung empfehlen würden.






